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Artikel 1

Die	Privatschulverordnung	vom	2.	Juni	2010	(GVOBl.	M-V	S.	450),	
die	 durch	 die	Verordnung	 vom	 28.	August	 2013	 (GVOBl.	 M-V		
S.	540)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Die	§§	6	und	7	werden	aufgehoben.

2.	 Die	bisherigen	§§	8	bis	10	werden	die	§§	6	bis	8	und	wie	folgt	
gefasst:

„§ 6 
Antrag auf Finanzhilfe

	 (1)	Die	Finanzhilfe	wird	auf	Antrag	des	Schulträgers	für	die	
Dauer	 eines	Schuljahres	gewährt.	Der	Antrag	 ist	bis	 zum		
1.	Juni	des	vorausgehenden	Schuljahres	beim	Ministerium	
für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	zu	stellen.	Dem	An	-
trag	sind	Angaben	über	die	am	Termin	der	Haupterhebung	
der	 amtlichen	 Schulstatistik	 des	 kommenden	 Schuljahres	
voraussichtlich	vorhandenen	Schülerinnen	und	Schüler	 je	
Klassenstufe,	bei	beruflichen	Schulen	je	Ausbildungsgang,	
beizufügen.	Berufliche	Ersatzschulen	können	die	Angaben	
nach	Satz	3	bis	zum	1.	September	des	laufenden	Schuljah-
res	nachweisen.	Den	Angaben	nach	Satz	3	sind	außerdem	
Nachweise	beizufügen,	welche	Schülerinnen	und	Schüler	
besondere	 Förderangebote	 im	 Sinne	 des	 §	 128	Absatz	 2	
Satz	3	Nummer	1	bis	4	des	Schulgesetzes	in	Anspruch	neh-
men.	Die	Förderansprüche	sind	durch	pädagogische,	son-
derpädagogische	oder	schulpsychologische	Gutachten	nach	
den	 in	 Mecklenburg-Vorpommern	 gültigen	 Standards	 zu	
belegen.	Die	Gutachten	werden	durch	den	Zentralen	Fach-
bereich	für	Diagnostik	und	Schulpsychologie	der	zuständi-
gen	unteren	Schulbehörde	erstellt;	bei	Gutachten	aus	ande-
ren	Bundesländern	entscheidet	der	Zentrale	Fachbereich	für	
Diagnostik	und	Schulpsychologie	der	zuständigen	unteren	
Schulbehörde	 über	 deren	 Anerkennung.	 Darüber	 hinaus	
sind	die	Voraussetzungen	nach	§	127	Absatz	5	des	Schulge-
setzes	nachzuweisen.	Für	Ersatzschulen	mit	Bildungsgän-
gen	im	Sinne	des	§	128	Absatz	5	Satz	4	des	Schulgesetzes	
sind	 dem	Antrag	Angaben	 über	 die	Rechtsgrundlage	 und	
die	 Höhe	 von	 Refinanzierungsmöglichkeiten	 hinzuzufü-
gen.

	 (2)	Dem	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	ist	
jede	 nach	Antragstellung	 eintretende	 Änderung	 der	 für	 die	
Berechnung	 und	 Gewährung	 der	 Finanzhilfe	 maßgeblichen	
Verhältnisse	unverzüglich	mitzuteilen.

	 (3)	Alle	für	die	Gewährung	der	Finanzhilfe	relevanten	Anga-
ben,	Bescheinigungen	 und	Belege,	 die	 zu	 dem	 in	Absatz	 1	

Satz	 2	 oder	 Satz	 4	 genannten	 Zeitpunkt	 ohne	 eigenes	Ver-
schulden	nicht	eingereicht	werden	können,	sind	spätestens	bis	
zum	31.	Dezember	des	laufenden	Schuljahres,	für	das	die	Fi	-
nanzhilfe	 beantragt	worden	 ist,	 nachzureichen	 (Ausschluss	-
frist).	Angaben,	Bescheinigungen	und	Belege,	die	nach	dem	
31.	Dezember	 des	 laufenden	Schuljahres	 beim	Ministerium	
für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	eingehen,	gelten	als	ver-
spätet	und	sind	bei	der	Gewährung	der	Finanzhilfe	nicht	mehr	
zu	berücksichtigen.

§ 7 
Gewährung der Finanzhilfe

	 (1)	Die	Schulen	 in	 freier	Trägerschaft	 erhalten	Abschlags-
zahlungen	 auf	die	voraussichtliche	Finanzhilfe	 in	monatli-
chen	 Teilbeträgen,	 sofern	 die	 Anspruchsvoraussetzungen	
nach	 den	 §§	 127	 und	 128	 des	 Schulgesetzes	 dem	Grunde	
nach	vorliegen.	Die	Höhe	der	Abschlagszahlungen	orientiert	
sich	an	dem	Betrag	der	Finanzhilfe,	der	sich	aus	der	Berech-
nung	nach	§	128	Absatz	4	Satz	3	des	Schulgesetzes	und	unter	
Zugrundelegung	der	Angaben	des	Schulträgers	nach	§	6	Ab	-
satz	1	ergibt.

	 (2)	 Innerhalb	 der	Ausschlussfrist	 nach	 §	 6	Absatz	 3	 Satz	 1	
nachgereichte	Antragsunterlagen	 werden	 zum	 nächstmögli-
chen	Zeitpunkt	bei	der	Höhe	der	Abschlagszahlungen	berück-
sichtigt.	Eine	Anpassung	der	Abschlagszahlungen	unterbleibt	
regelmäßig	dann,	sofern	sich	die	Abschläge	um	weniger	als		
5	Prozent	erhöhen	würden.	Wird	im	laufenden	Schuljahr	fest-
gestellt,	dass	die	bisherige	Abschlagshöhe	voraussichtlich	zu	
einer	 Überzahlung	 führen	 wird,	 erfolgt	 grundsätzlich	 eine	
Anpassung	der	Abschlagszahlungen.

	 (3)	Nach	Ablauf	der	Ausschlussfrist	nach	§	6	Absatz	3	Satz	1	
setzt	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	
die	Finanzhilfe	fest.	Die	Finanzhilfe	wird	in	monatlichen	Teil-
beträgen	unter	Berücksichtigung	der	bereits	geleisteten	Zah-
lungen	gewährt.	Der	Finanzhilfebescheid	ist	hinsichtlich	der	
Angaben	nach	§	6	Absatz	1	Satz	3	bis	zur	Bekanntgabe	der	
amtlichen	Schulstatistik	vorläufig.

	 (4)	 Die	 Finanzhilfe	 ist	 zweckgebunden.	 Nach	 Ablauf	 des	
Bewilligungszeitraumes	erfolgt	eine	Überprüfung	der	zweck-
entsprechenden	 Verwendung	 der	 Finanzhilfe	 gemäß	 §	 127	
Ab		satz	2	bis	4	des	Schulgesetzes.	Ist	der	sich	im	Ergebnis	der	
Verwendungsnachweisprüfung	 ergebende	 Finanzhilfean-
spruch	 geringer	 als	 der	 im	 Finanzhilfebescheid	 festgesetzte	
Betrag	der	Finanzhilfe,	so	erfolgt	in	der	Regel	eine	Aufrech-
nung	mit	 den	 laufenden	 Finanzhilfeleistungen	 zum	 nächst-
möglichen	Zeitpunkt.

Zweite Verordnung zur Änderung der Privatschulverordnung*#

Vom 16. Juni 2015

Aufgrund	des	§	131	Nummer	5	des	Schulgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	September	2010	(GVOBl.	M-V	S.	462;	2011	
S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2014	(GVOBl.	M-V	S.	644)	geändert	worden	ist,	verordnet	
das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	2.	Juni	2010;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	6	-	33	
#	 Verkündet	im	Mitt.bl.	BM	M-V	vom	24.	Juli	2015	S.	98
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§ 8 
Übergangsreglung

	 Im	Schuljahr	2014/2015	sind	die	Angaben	nach	§	6	Absatz	1	
Satz	9	nur	 für	Bildungsgänge	 im	Sinne	des	§	128	Absatz	5	
Satz	2	Nummer	6	und	7	des	Schulgesetzes	erforderlich.“

3.	 Der	bisherige	§	11	wird	§	9.

Artikel 2

Diese	 Verordnung	 tritt	 mit	 Wirkung	 vom	 1.	 August	 2014	 in	
Kraft.

Schwerin,	den	16.	Juni	2015

Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Mathias Brodkorb
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Artikel 1

In	 §	 4	 der	 Schulkapazitätsverordnung	 vom	 26.	 Januar	 2010	
(GVOBl.	M-V	S.	 122)	wird	 die	Angabe	 „31.	Dezember	 2015“	
durch	die	Angabe	„31.	Dezember	2020“	ersetzt.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Erste Verordnung zur Änderung der Schulkapazitätsverordnung*#

Vom 10. Juli 2015

Aufgrund	des	§	51	Nummer	4	des	Schulgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	September	2010	(GVOBl.	M-V	S.	462;	2011	
S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2014	(GVOBl.	M-V	S.	644)	geändert	worden	ist,	verord-
net	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	26.	Januar	2010;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	6	-	30	
#	 Verkündet	im	Mitt.bl.	BM	M-V	vom	24.	Juli	2015	S.	73

Schwerin,	den	10.	Juli	2015

Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Mathias Brodkorb
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Artikel 1

Die	Anlagen	1	und	2	der	Berufliche	Schulen	Organisationsverord-
nung	vom	11.	Dezember	2012	(GVOBl.	M-V	2013	S.	3,	177),	die	
durch	 die	 Verordnung	 vom	 28.	 August	 2013	 (GVOBl.	 M-V		
S.	516)	geändert	worden	sind,	werden	wie	beigefügt	gefasst.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	August	2015	in	Kraft.

Zweite Verordnung zur Änderung der Berufliche Schulen 
Organisationsverordnung*#

Vom 14. Juli 2015

Aufgrund	des	§	30	Nummer	1	und	2	des	Schulgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	September	2010	(GVOBl.	M-V	
S.	462;	2011	S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2014	(GVOBl.	M-V	S.	644)	geändert	
worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	11.	Dezember	2012;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	6	-	43	
#	 Verkündet	im	Mitt.bl.	BM	M-V	vom	24.	Juli	2015	S.	74

Schwerin,	den	14.	Juli	2015

Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Mathias Brodkorb

Anl. 1 u. 2
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Artikel 1

Die	 Leistungsbewertungsverordnung	 vom	 30.	 April	 2014	
(GVOBl.	M-V	S.	262,	515)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Absatz	1	wird	folgender	Absatz	2	eingefügt:

	 „(2)	Sofern	in	der	Abiturprüfungsverordnung	und	in	der	
Abiturprüfungsverordnung	 Abendgymnasium	 keine	 ge	-
sonderten	 Regelungen	 getroffen	werden,	 gilt	 diese	Ver-
ordnung	auch	für	die	Leistungsbewertung	in	der	gymnasi-
alen	Oberstufe	und	an	den	Abendgymnasien.“

b)	 Der	bisherige	Absatz	2	wird	Absatz	3.

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nummer	1	wird	aufgehoben.

bb)	 Die	bisherigen	Nummern	2	bis	5	werden	die	Num	-
mern	1	bis	4.

2.	 §	5	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	4	Satz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Bei	der	Bewertung	einer	Klassenarbeit	mit	Punkten	erfolgt	
eine	Zuordnung	gemäß	der	Punktetabelle	aus	Anlage	1.“

b)	 Folgender	Absatz	6	wird	angefügt:

	 „(6)	Das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kul-
tur	kann	fächergruppen-	und	fachspezifische	Regelungen	
erlassen.“

3.	 §	6	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Absatz	4	wird	folgender	Absatz	5	eingefügt:

	 „(5)	Wenn	 im	begründeten	Einzelfall	die	Mindestanzahl	
der	 geforderten	Leistungsnachweise	 nicht	 erbracht	wer-
den	kann,	beschließt	die	Klassenkonferenz	über	die	Ge	-
wichtung	der	erbrachten	Leistungsnachweise	zur	Ermitt-
lung	 der	 Gesamtnote.	 Sollte	 die	 Festsetzung	 einer	 Ge	-
samtnote	nicht	möglich	sein,	gelten	die	Regelungen	aus	
Nummer	 2.5	 der	Verwaltungsvorschrift	Allgemeine	 Be	-
stimmungen	über	die	Zeugnisse	und	für	die	Zeugnisertei-
lung	allgemein	bildender	Schulen.“

b)	 Die	bisherigen	Absätze	5	und	6	werden	die	Absätze	6	und	7.

4.	 Nach	§	11	wird	folgender	§	12	eingefügt:

„§ 12 
Anlagen

	 Die	Anlagen	1	und	2	sind	Bestandteil	dieser	Verordnung.“

5.	 Der	bisherige	§	12	wird	§	13.

6.	 Die	Anlagen	1	und	2	werden	wie	beigefügt	gefasst.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	August	2015	in	Kraft.

Erste Verordnung zur Änderung der Leistungsbewertungsverordnung*#

Vom 16. Juli 2015

Aufgrund	des	§	69	Nummer	3	Buchstabe	b	und	c	des	Schulgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	September	2010	
(GVOBl.	M-V	S.	462;	2011	S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2014	(GVOBl.	M-V		
S.	644)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	30.	April	2014;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	6	-	58	
#	 Verkündet	im	Mitt.bl.	BM	M-V	vom	24.	Juli	2015	S.	69

Schwerin,	den	16.	Juli	2015

Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Mathias Brodkorb

Anl. 1 u. 2
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Anlage 2 
(zu § 5 Absatz 6) 

Fächergruppen- und fachspezifische Regelungen 
1. Bewertung von Diktaten im Primarbereich 

 Für die Bewertung von Diktaten im Primarbereich gelten folgende Regelungen: 

1.1 Anzahl der Wörter bei der Leistungsermittlung in Form eines Diktates 
 

Jahrgangsstufe Richtwert für die Anzahl der Wörter 
2 25 bis 40 Wörter 
3 40 bis 70 Wörter 
4 70 bis 100 Wörter 

1.2 Anzahl der Fehler und Notenstufen 
 

Anzahl der Fehler Notenstufe 
0 – 0,5 sehr gut 
1 – 2,5 gut 
3 – 5,5 befriedigend 
6 – 8,5 ausreichend 
9 – 11,5 mangelhaft 

ab 12 ungenügend 

2. Bewertung von Übersetzungsleistungen in Latein und Griechisch 

 Bei der Bewertung von Übersetzungsleistungen in Latein und Griechisch kann die 
Lehrkraft zwischen der Positiv- und der Negativkorrektur wählen.  

2.1 Für die Zuordnung einer Leistung nach der Positivkorrektur gelten in der Regel 
folgende Prozentwerte: 

 
Prozentwert der 

erreichten 
Bewertungseinheiten 

ab 

Notenstufe Note mit Tendenz Notenpunkte 

  1+ 15 
 sehr gut 1 14 

90  1- 13 
  2+ 12 
 gut 2 11 

80  2- 10 
  3+ 09 
 befriedigend 3 08 

70  3- 07 
  4+ 06 

63 ausreichend 4 05 
60  4- 04 
  5+ 03 
 mangelhaft 5 02 

45  5- 01 
0 ungenügend 6 0 



224	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2015	 Nr.	14

 Die Zuordnung innerhalb einer Notenstufe zu einer Note mit Tendenz oder zu 
Notenpunkten erfolgt durch die Lehrkraft in Abhängigkeit von der 
Aufgabenstellung und vom Übersetzungstext. Die Anforderungen sind der 
jeweiligen Jahrgangsstufe anzupassen. 

2.2 Für die Negativkorrektur gilt die folgende Regelung: 

 Eine Übersetzung soll in der Regel nicht mehr mit der Notenstufe „ausreichend“ 
bewertet werden, wenn sie bezogen auf je hundert Wörter des Übersetzungstextes 
mehr als zwölf ganze Fehler enthält. Die Fehlerzahl oberhalb der Notenstufe 
„ausreichend“ soll den einzelnen Notenstufen entsprechend der folgenden Tabelle 
linear zugeordnet werden. 

 
bis circa 3 Prozent der Wortzahl  sehr gut 
bis circa 6 Prozent der Wortzahl gut 
bis circa 9 Prozent der Wortzahl befriedigend 
bis circa 12 Prozent der Wortzahl ausreichend 
bis circa 18 Prozent der Wortzahl mangelhaft 
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Artikel 1

Die	 Volkshochschulabschlussverordnung	 vom	 14.	 Juli	 2013	
(GVOBl.	M-V	 S.	 486,	 600),	 die	 durch	 die	Verordnung	 vom		
3.	Juli	2014	(GVOBl.	M-V	S.	435)	geändert	worden	ist,	wird	
wie	folgt	geändert:

1.	 §	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	werden	die	Wörter	„beim	zuständigen	Schul-
amt“	durch	die	Wörter	„bei	der	zuständigen	Schulbehör-
de“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	3	werden	die	Wörter	„dem	zuständigen	Schulamt“	
durch	die	Wörter	„der	zuständigen	Schulbehörde“	ersetzt.

2.	 §	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	 1	 Satz	 1	werden	 die	Wörter	 „am	Unterricht“	
durch	die	Wörter	„an	den	Vorbereitungskursen“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	2	werden	die	Wörter	„am	Kursunterricht“	durch	
die	Wörter	„an	den	Vorbereitungskursen“	ersetzt.

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„Das	zuständige	Schul-
amt“	durch	die	Wörter	„Die	zuständige	Schulbehörde“	
und	die	Wörter	„den	Kursunterricht“	durch	die	Wörter	
„die	Vorbereitungskurse“	ersetzt.	

bb)	 In	Satz	2	wird	das	Wort	„Es“	durch	das	Wort	„Sie“	
ersetzt.

3.	 In	§	4	Absatz	2	werden	die	Wörter	„des	zuständigen	Schulam-
tes“	durch	die	Wörter	„der	zuständigen	Schulbehörde“	ersetzt.

4.	 §	6	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	 3	 Satz	 1	werden	 die	Wörter	 „das	 zuständige	
Schulamt“	durch	die	Wörter	„die	zuständige	Schulbehör-
de“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	4	werden	die	Wörter	 „unteren	Schulbehörde“	
durch	die	Wörter	„zuständigen	Schulbehörde“	ersetzt.

5.	 §	7	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	werden	nach	den	Wörtern	„einer	 allgemein	
bildenden“	die	Wörter	„oder	beruflichen“	eingefügt.

b)	 In	Absatz	2	werden	die	Wörter	„das	Schulamt“	durch	die	
Wörter	„die	zuständige	Schulbehörde“	ersetzt.

6.	 §	8	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	 Überschrift	 werden	 die	 Wörter	 „zum	 Erwerb	 der	
Mittleren	Reife“	angefügt.

b)	 In	Absatz	1	Satz	1	und	4	wird	jeweils	das	Wort	„Jahresno-
ten“	durch	das	Wort	„Vornoten“	ersetzt.

c)	 In	Absatz	 1	 Satz	 1	 und	 den	Absätzen	 2	 und	 3	 werden	
jeweils	die	Wörter	„nach	§	1	Absatz	1	Nummer	2“	gestri-
chen.

7.	 §	9	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	 Überschrift	 werden	 die	 Wörter	 „zum	 Erwerb	 der	
Mittleren	Reife“	angefügt.

b)	 In	Absatz	2	werden	die	Wörter	„nach	§	1	Absatz	1	Num-
mer	2“	gestrichen.

8.	 §	12	Absatz	6	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Beim	Abschluss	gemäß	§	1	Absatz	1	Nummer	1	werden	
die	Fächer	Deutsch	und	Mathematik	doppelt	gewichtet.“

b)	 Nach	Satz	3	wird	folgender	Satz	4	eingefügt:

	 „Beim	Abschluss	gemäß	§	1	Absatz	1	Nummer	2	werden	
die	 Fächer	 Deutsch,	 Mathematik	 und	 Englisch	 doppelt	
gewichtet.“

Artikel 2

Das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	kann	den	
Wortlaut	 der	 Volkshochschulabschlussverordnung	 in	 der	 vom	
Inkrafttreten	dieser	Verordnung	an	geltenden	Fassung	im	Mittei-
lungsblatt	des	Ministeriums	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	
bekannt	machen.	

Artikel 3

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Zweite Verordnung zur Änderung der Volkshochschulabschlussverordnung*#

Vom 20. Juli 2015

Aufgrund	des	§	32	Absatz	3	Satz	5	des	Schulgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	September	2010	(GVOBl.	M-V		
S.	462;	2011	S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2014	(GVOBl.	M-V	S.	644)	geändert	
worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	14.	Juli	2013;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	6	-	56	
#	 Verkündet	im	Mitt.bl.	BM	M-V	vom	24.	Juli	2015	S.	100

Schwerin,	den	20.	Juli	2015
Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Mathias Brodkorb
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Artikel 1 
Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über  

die Flexible Schulausgangsphase in nichtgymnasialen 
Bildungsgängen an allgemein bildenden Schulen1

Die	Verordnung	über	die	Flexible	Schulausgangsphase	in	nicht-
gymnasialen	Bildungsgängen	an	den	allgemein	bildenden	Schu-
len	vom	27.	April	2009	(GVOBl.	M-V	S.	336,	515),	die	durch	die	
Verordnung	 vom	 2.	Mai	 2014	 (GVOBl.	M-V	 S.	 268)	 geändert	
worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Die	Flexible	Schulausgangsphase	kann	als	Produktives	
Lernen,	als	schulisches	Angebot	9+	an	Regionalen	Schulen	
und	Gesamtschulen	 oder	 als	 freiwilliges	 10.	 Schuljahr	 an	
Schulen	mit	dem	Förderschwerpunkt	Lernen	umgesetzt	wer-
den.	Die	Flexible	Schulausgangsphase	leistet	einen	Beitrag	
zur	 Individualisierung	 des	 Lernens	 im	 Sekundarbereich	 I.	
Die	Individualisierung	des	Lernens	fördert	eine	Persönlich-
keits-	und	Kompetenzentwicklung,	führt	zur	Nachhaltigkeit	
von	Bildung	und	zu	einer	Steigerung	des	Schulerfolgs	der	
Schüler	hinsichtlich	der	erreichten	Schulabschlüsse.“

b)	 Absatz	5	wird	aufgehoben.

c)	 Der	bisherige	Absatz	6	wird	zu	Absatz	5.

2.	 §	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	wird	Satz	1	wie	folgt	gefasst:

	 „Adressaten	von	Bildungsangeboten	der	Flexiblen	Schul-
ausgangsphase	sind	Schüler,	die	durch	das	übliche	Unter-
richtsangebot	 nicht	 ihren	 Entwicklungsmöglichkeiten	
entsprechend	gefördert	und	gefordert	werden	können	und	
die	 bereit	 sind,	 selbstständig	 individuelle	 Lernwege	 zu	
beschreiten	und,	abhängig	von	der	Organisationsform	der	
Flexiblen	 Schulausgangsphase,	 in	Verbindung	mit	 einer	
praktischen	Tätigkeit	in	betrieblichen	und	anderen	gesell-
schaftlichen	Einrichtungen	zu	lernen.“

b)	 Die	Absätze	4	bis	6	werden	aufgehoben.

3.	 §	3	Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Im	Rahmen	des	Produktiven	Lernens	erfolgt	der	weitere	
Schulbesuch	gemäß	§	56	Absatz	3	des	Schulgesetzes.	Dabei	

ist	das	festzustellende	Leistungsniveau	des	Schülers	beim	Ver-
lassen	dieses	Bildungsangebotes	maßgebend	für	die	dann	zu	
besuchende	Jahrgangsstufe.	Der	Schüler	erhält	in	diesem	Fall	
ein	Übergangszeugnis.	Ist	die	Vollzeitschulpflicht	erfüllt	und	
kann	 der	 Schüler	 seiner	 Berufsschulpflicht	 nachkommen,	
erhält	er	ein	Abgangszeugnis.“

4.	 Nach	§	3	wird	folgender	§	4	eingefügt:

„§ 4 
Das Produktive Lernen

	 (1)	Ein	wichtiges	Bildungsangebot	in	der	Flexiblen	Schulaus-
gangsphase	ist	das	Produktive	Lernen.	Näheres	zur	Ausgestal-
tung	 regelt	 eine	 gesonderte	Verwaltungsvorschrift.	 Im	Rah-
men	der	verfügbaren	Haushaltsmittel	können	andere	Formen	
von	Lernen	in	der	Praxis	durch	die	Schulen	entwickelt	wer-
den.

	 (2)	Diese	Organisationsform	der	Flexiblen	Schulausgangs-
phase	 ermöglicht	 es	 Schülern,	 nach	 Beendigung	 der	 Jahr-
gangsstufe	7	in	mindestens	zwei	und	höchstens	vier	Schul-
jahren	den	von	ihnen	angestrebten	Schulabschluss	zu	errei-
chen.

	 (3)	 Interessierte	 Schüler	 bewerben	 sich	 schriftlich	 bei	 den	
Schulen	um	Aufnahme	in	das	Bildungsangebot.	Der	Bewer-
bung	liegt	ein	Antrag	der	Erziehungsberechtigten	bei.

	 (4)	 Die	 Schule	 führt	 in	 Abstimmung	 mit	 der	 zuständigen	
Schulbehörde	die	Bewerbungsgespräche	durch.	Das	Bildungs-
angebot	Produktives	Lernen	beinhaltet	zu	Beginn	des	Schul-
jahres	eine	Orientierungsphase,	die	einen	Zeitraum	von	sechs	
Wochen	umfasst.

	 (5)	Über	den	Antrag	entscheidet	die	zuständige	Schulbehörde	
bis	 zum	1.	Mai	des	Schuljahres,	das	der	Aufnahme	voraus-
geht.“	

5.	 Die	bisherigen	§§	4	bis	6	werden	die	§§	5	bis	7.

6.	 Nach	§	7	werden	folgende	§§	8	bis	13	eingefügt:

„§ 8 
Das schulische Angebot 9+

	 (1)	Das	schulische	Angebot	9+	richtet	sich	an	all	jene	Schüler,	
die	die	9.	Jahrgangsstufe	besucht,	aber	nicht	erfolgreich	absol-
viert	haben.

Verordnung zur Einführung des schulischen Angebotes 9+ an 
Regionalen Schulen und Gesamtschulen#

Vom 21. Juli 2015

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	6	-	62

Aufgrund	der	§§	9,	56	Absatz	3	und	4,	der	§§	63,	64	Absatz	2	und	§	69	Nummer	4,	5,	8,	9	und	12	des	Schulgesetzes	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	10.	September	2010	(GVOBl.	M-V	S.	462;	2011	S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	
vom	12.	Dezember	2014	(GVOBl.	M-V	S.	644)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur:

_____	
#	 Verkündet	im	Mitt.bl.	BM	M-V	vom	24.	Juli	2015	S.	66
1	 Ändert	VO	vom	27.	April	2009;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	6	-	18
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	 (2)	Die	 Entscheidung	 über	 die	 Einrichtung	 des	 schulischen	
Angebotes	9+	einschließlich	der	Klassengröße	trifft	die	ober-
ste	Schulbehörde	im	Einvernehmen	mit	dem	Schulträger.

	 (3)	Das	schulische	Angebot	9+	besteht	aus	Unterricht	in	allge-
mein	bildenden	Fächern	im	Umfang	von	16	Wochenstunden	
und	 einem	 Praktikum	 im	 Umfang	 von	 14	 Stunden.	 Zwei	
Wochenstunden	 stehen	 für	 die	Bildungsberatung	 zur	Verfü-
gung.

	 (4)	Der	Unterricht	in	den	allgemein	bildenden	Fächern	kann	
an	drei	Tagen	die	Woche	und	das	Praktikum	an	zwei	Tagen	die	
Woche	stattfinden.	Andere	Organisationsformen	sind	schulin-
tern	möglich.

	 (5)	Die	16	Wochenstunden	Unterricht	 in	den	allgemein	bil-
denden	 Fächern	 setzen	 sich	 aus	 13	Wochenstunden	 in	 den	
Gegenstandsbereichen	Deutsch,	Mathematik,	dem	naturwis-
senschaftlichen	 Aufgabenfeld,	 dem	 gesellschaftswissen-
schaftlichen	Aufgabenfeld	und	Arbeit	-	Wirtschaft	-	Technik	
und	Informatik	sowie	drei	variablen	Stunden	zusammen.

	 (6)	Die	13	Wochenstunden	werden	von	jedem	Schüler	belegt,	
wogegen	die	Fächer	Musik,	Kunst	und	Gestaltung,	Religion/
Philosophieren	mit	Kindern	oder	Sport	nur	von	jenen	Schü-
lern	zu	belegen	sind,	die	die	Jahrgangsstufe	9	in	diesen	Fächern	
mit	„mangelhaft“	oder	„ungenügend“	abgeschlossen	haben.

	 (7)	Weisen	 die	 Schüler	 mit	 dem	 Eintritt	 in	 das	 schulische	
Angebot	 9+	 in	 den	 Fächern	Musik,	 Kunst	 und	 Gestaltung,	
Religion/Philosophieren	mit	Kindern	oder	Sport	bessere	als	
mangelhafte	 Leistungen	 auf,	 so	 werden	 für	 diese	 Fächer	
gemäß	der	Verwaltungsvorschrift	zu	den	Allgemeinen	Bestim-
mungen	über	die	Zeugnisse	und	für	die	Zeugniserteilung	all-
gemein	bildender	Schulen	die	Noten	aus	der	Jahrgangsstufe	9	
übertragen.

	 (8)	Das	Praktikum	ist	als	Langzeitpraktikum	zu	gestalten.	Das	
Praktikum	wird	in	der	Regel	in	Unternehmen	und	Einrichtun-
gen	 der	 Region	 durchgeführt.	 Es	 gilt	 Nummer	 3.3.2.2	 der	
Richtlinie	zur	Berufsorientierung	an	allgemein	bildenden	und	
beruflichen	Schulen	umzusetzen.

§ 9 
Die Aufnahme in das schulische Angebot 9+

	 (1)	Mit	 der	 Information	 an	 die	 Schüler	 sowie	 deren	 Erzie-
hungsberechtigte	über	eine	eventuelle	Versetzungsgefährdung	
zum	30.	April	des	laufenden	Schuljahres	führt	der	Schulleiter,	
nach	Rücksprache	mit	 der	Klassenkonferenz,	 bis	 spätestens	
15.	Mai	des	laufenden	Schuljahres	mit	dem	Schüler	sowie	sei-
nen	 Erziehungsberechtigten	 bei	 nicht	 volljährigen	 Schülern	
ein	umfassendes	verbindliches	Beratungsgespräch	zum	mög-
lichen	Besuch	des	schulischen	Angebotes	9+	an	Regionalen	
Schulen	und	Gesamtschulen	sowie	des	freiwilligen	10.	Schul-
jahres	 an	Schulen	mit	dem	Förderschwerpunkt	Lernen.	Der	
Schulleiter	 der	 abgebenden	 Schule	 spricht	 ein	Votum	 zum	
Besuch	eines	dieser	Angebote	der	Flexiblen	Schulausgangs-
phase	aus.	Das	schulische	Angebot	9+	ist	prioritär	zu	behan-
deln.

	 (2)	Bis	zum	25.	Mai	des	laufenden	Schuljahres	stellen	die	
Erziehungsberechtigten	bei	der	Schule,	an	der	das	Ange-
bot	9+	eingerichtet	ist,	einen	schriftlichen	Antrag	zur	Auf-
nahme	 ihrer	Tochter	oder	 ihres	Sohnes	 in	das	 schulische	
Angebot	9+.

	 (3)	Bei	Erfüllung	der	Voraussetzung	gemäß	§	8	Absatz	1	und	
unter	 Berücksichtigung	 der	 vorhandenen	 Kapazitäten	 ent-
scheidet	 der	 Schulleiter,	 an	 dessen	 Schule	 das	Angebot	 9+	
eingerichtet	 ist,	 bis	 zum	30.	Mai	des	 laufenden	Schuljahres	
über	die	Aufnahme	des	Schülers	in	das	Angebot	9+.

	 (4)	Der	Bescheid	über	die	Teilnahme	am	schulischen	Ange-
bot	9+	wird	in	der	Regel	bis	zum	5.	Juni	des	laufenden	Schul-
jahres	durch	den	Schulleiter	der	aufnehmenden	Schule	erteilt.	
Spätere	Aufnahmen	sind	unter	Berücksichtigung	der	Kapazi-
tät	möglich.

	 (5)	 Eine	Ablehnung	 des	 Schülers	 durch	 den	 aufnehmenden	
Schulleiter	ist	ausführlich	schriftlich	zu	begründen.	Sie	bedarf	
der	Zustimmung	durch	die	oberste	Schulbehörde.

	 (6)	Darüber	hinaus	kommt	§	56	Absatz	3	und	4	des	Schulge-
setzes	zur	Anwendung.	

§ 10 
Stundentafel für das schulische Angebot 9+

	 (1)	Die	Stundentafel	für	das	schulische	Angebot	9+	gestaltet	
sich	wie	folgt:

Gegenstandsbereiche Wochenstunden

Deutsch

Mathematik

naturwissenschaftliches	Aufgabenfeld	
(Biologie,	Physik,	Chemie)

gesellschaftswissenschaftliches		
Aufgabenfeld	
(Geografie,	Geschichte,	Sozialkunde)

Arbeit	-	Wirtschaft	-	Technik	und		
Informatik

3

3

	
3

	
	
3

	
1

variable	Stunden

(Musik,	Kunst	und	Gestaltung,		
Religion/Philosophieren	mit	Kindern,	
Sport,	individuelle	Förderung)

3

Praktikum	 14

Bildungsberatung	 2

Insgesamt 32

	 (2)	 Die	 zu	 erteilende	 Gesamtstundenzahl	 beträgt	 höchstens		
36	Wochenstunden.
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§ 11 
Grundsätze der Leistungsbewertung

	 (1)	Die	Bewertung	 von	 Schülerleistungen	 in	 den	 allgemein	
bildenden	Fächern	erfolgt	auf	der	Grundlage	der	Verordnung	
zur	 einheitlichen	 Leistungsbewertung	 an	 den	 Schulen	 des	
Landes	Mecklenburg-Vorpommern.

	 (2)	Die	Jahresnoten	der	Jahrgangsstufe	9	der	Fächer,	in	denen	in	
9+	kein	Unterricht	erteilt	wird,	werden	auf	das	Abgangs-	bezie-
hungsweise	Abschlusszeugnis	 am	Ende	 von	 9+	 übernommen	
und	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtprädikates	berücksichtigt.

§ 12 
Schulabschlüsse im schulischen Angebot 9+

	 Der	Erwerb	des	Schulabschlusses	„Berufsreife“	ist	in	der	Ver-
ordnung	über	die	Versetzung,	Kurseinstufung	und	den	Wech-
sel	 des	 Bildungsganges	 sowie	 über	 die	 Berufsreife	 an	 den	
allgemein	bildenden	Schulen	vom	1.	Juli	2012	(GVOBl.	M-V	
S.	406)	geregelt.

§ 13 
Zeugnisse

	 (1)	Schüler,	an	deren	Schule	das	Angebot	9+	eingerichtet	ist,	
erhalten	am	Ende	der	Jahrgangsstufe	9	ein	Notenzeugnis,	mit	
dem	sie	in	das	schulische	Angebot	9+	aufsteigen.

	 (2)	Schüler,	die	zur	Teilnahme	am	schulischen	Angebot	9+	die	
Schule	wechseln	müssen,	erhalten	ein	Übergangszeugnis.

	 (3)	Bei	erfolgreichem	Besuch	des	schulischen	Angebotes	9+	
erhält	der	Schüler	ein	Abschlusszeugnis.

	 (4)	Wird	das	Ziel	des	Bildungsganges	nicht	erreicht,	erhält	der	
Schüler	ein	Abgangszeugnis.“

7.	 Die	bisherigen	§§	7	und	8	werden	die	§§	14	und	15.

Artikel 2 
Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung  

über die Versetzung, Kurseinstufung und den Wechsel  
des Bildungsganges sowie über die Berufsreife  

an den allgemein bildenden Schulen2

Dem	§	10	Absatz	4	der	Verordnung	über	die	Versetzung,	Kursein-
stufung	 und	 den	Wechsel	 des	 Bildungsganges	 sowie	 über	 die	
Berufsreife	an	den	allgemein	bildenden	Schulen	vom	1.	Juli	2012	
(GVOBl.	M-V	 S.	 406)	 werden	 folgende	 Sätze	 2	 und	 3	 ange-	
fügt:

„An	den	Standorten,	an	denen	das	schulische	Angebot	9+	besteht,	
ergänzt	das	Angebot	9+	die	Wiederholung.	Darüber	hinaus	kommt	
§	64	Absatz	2	des	Schulgesetzes	zur	Anwendung.“

Artikel 3 
Dritte Änderung der Verwaltungsvorschrift  

über die Allgemeinen Bestimmungen  
über die Zeugnisse und für die Zeugniserteilung  

allgemein bildender Schulen3

Nummer	 10.1	 der	Verwaltungsvorschrift	 über	 die	Allgemeinen	
Bestimmungen	über	die	Zeugnisse	und	für	die	Zeugniserteilung	
allgemein	 bildender	 Schulen	 vom	 3.	 September	 2013	 (Mittl.bl.	
BM	M-V	S.	227;	2014	S.	9),	die	zuletzt	durch	die	Verwaltungsvor-
schrift	 vom	 8.	 Dezember	 2014	 (Mittl.bl.	 BM	M-V	 2015	 S.	 2)	
geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	gefasst:

„10.1	 	Wird	ein	Unterrichtsfach	im	schulischen	Angebot	9+	oder	
in	der	Jahrgangsstufe	10	nicht	mehr	unterrichtet,	so	wird	
die	Endnote	aus	der	 Jahrgangsstufe	9	 in	das	Abschluss-
zeugnis	übernommen.“

Artikel 4

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	August	2015	in	Kraft.

_____	
2	 Ändert	VO	vom	1.	Juli	2012;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	6	-	41
3	 Ändert	VV	vom	3.	September	2013	(nicht	im	AmtsBl.	M-V	veröffentlicht)

Schwerin,	den	21.	Juli	2015

Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Mathias Brodkorb
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Artikel 1

In	 §	 12	 der	Fischereischeinprüfungsverordnung	vom	11.	Au	-
gust	 2005	 (GVOBl.	M-V	 S.	 416),	 die	 durch	 die	Verordnung	
vom	11.	Juni	2010	(GVOBl.	M-V	S.	360)	geändert	worden	ist,	
wird	die	Angabe	„31.	August	2015“	durch	die	Angabe	„31.	Au	-
gust	2020“	ersetzt.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Zweite Verordnung zur Änderung der 
Fischereischeinprüfungsverordnung*

Vom 27. Juli 2015

Aufgrund	des	§	10	Absatz	2	des	Landesfischereigesetzes	vom	13.	April	2005	(GVOBl.	M-V	S.	153),	das	zuletzt	durch	Artikel	2	des	
Gesetzes	vom	24.	Juni	2013	(GVOBl.	M-V	S.	404)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Landwirtschaft,	Umwelt	und	
Verbraucherschutz:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	11.	August	2005;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	793	-	3	-	2

Schwerin,	den	27.	Juli	2015

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz 

Dr. Till Backhaus
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Artikel 1

Die	 Vogelschutzgebietslandesverordnung	 vom	 12.	 Juli	 2011	
(GVOBl.	M-V	 S.	 462),	 die	 durch	Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom		
14.	Oktober	2014	(GVOBl.	M-V	S.	518)	geändert	worden	ist,	wird	
wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Anlage	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Das	 Verzeichnis	 der	 Europäischen	 Vogelschutzgebiete	
wird	wie	folgt	gefasst:

Erste Verordnung zur Änderung der 
Vogelschutzgebietslandesverordnung*1

Vom 6. August 2015

Aufgrund	 des	 §	 21	Absatz	 2	Satz	 1	 in	Verbindung	mit	Absatz	 3	 des	Naturschutzausführungsgesetzes	 vom	23.	 Februar	 2010	
(GVOBl.	M-V	S.	66),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	15.	Januar	2015	(GVOBl.	M-V	S.	30,	36)	geändert	worden	ist,	
verordnet	die	Landesregierung:

_____	
*	 Ändert	LVO	vom	12.	Juli	2011;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	791	-	9	-	4
1	 	Diese	Verordnung	dient	der	Umsetzung	der	Richtlinie	2009/147/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	30.	November	2009	über	die	Erhaltung	der	wildle-
benden	Vogelarten	(ABl.	L	20	vom	26.1.2010,	S.	7).

„Verzeichnis der Europäischen Vogelschutzgebiete 

Gebietsnummer Gebietsname ca.	Größe	[ha] Landkreis/kreisfreie	Stadt

DE	1343-401 Plantagenetgrund 20.700 Vorpommern-Rügen

DE	1446-401 Binnenbodden	von	Rügen 20.700 Vorpommern-Rügen

DE	1542-401 Vorpommersche	Boddenlandschaft	und	
nördlicher	Strelasund

122.200 Vorpommern-Rügen

DE	1647-401 Granitz 1.100 Vorpommern-Rügen

DE	1649-401 Westliche	Pommersche	Bucht 97.900 Vorpommern-Rügen,		
Vorpommern-Greifswald

DE	1743-401 Nordvorpommersche	Waldlandschaft 15.500 Vorpommern-Rügen

DE	1747-402 Greifswalder	Bodden	und	südlicher		
Strelasund

87.400 Vorpommern-Rügen,	
Vorpommern-Greifswald

DE	1848-401 Waldgebiet	bei	Karlshagen 140 Vorpommern-Greifswald

DE	1934-401 Wismarbucht	und	Salzhaff 42.500 Nordwestmecklenburg,		
Landkreis	Rostock

DE	1940-401 Teufelsmoor	bei	Horst	 310 Landkreis	Rostock

DE	1941-401 Recknitz-	und	Trebeltal	mit	Seitentälern	
und	Feldmark

38.800 Vorpommern-Rügen,	Landkreis		
Rostock,	Mecklenburgische	Seenplatte,	
Vorpommern-Greifswald

DE	1946-401 Eldena	bei	Greifswald 420 Vorpommern-Greifswald

DE	1946-402 Wälder	südlich	Greifswald 2.400 Vorpommern-Greifswald

DE	1949-401 Peenestrom	und	Achterwasser 16.100 Vorpommern-Greifswald

DE	2031-471 Feldmark	und	Uferzone	an	Untertrave		
und	Dassower	See

2.100 Nordwestmecklenburg

DE	2036-401 Kariner	Land 8.700 Landkreis	Rostock,		
Nordwestmecklenburg

DE	2050-404 Süd-Usedom 9.600 Vorpommern-Greifswald

DE	2136-401 Schlemminer	Wälder 6.600 Landkreis	Rostock,		
Nordwestmecklenburg

DE	2137-401 Warnowtal,	Sternberger	Seen	und		
untere	Mildenitz

10.800 Landkreis	Rostock,	Ludwigslust-	
Parchim,	Hansestadt	Rostock

DE	2142-401 Kämmericher	Senke 10 Landkreis	Rostock

DE	2147-401 Peenetallandschaft 19.000 Vorpommern-Greifswald,		
Mecklenburgische	Seenplatte
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Gebietsnummer Gebietsname ca.	Größe	[ha] Landkreis/kreisfreie	Stadt

DE	2233-401 Stepenitz	–	Poischower	Mühlenbach	–	
Radegast	–	Maurine

1.500 Nordwestmecklenburg

DE	2235-402 Schweriner	Seen 19.400 Ludwigslust-Parchim,	Nordwestmeck-
lenburg,	Landeshauptstadt	Schwerin

DE	2239-401 Nebel	und	Warinsee 3.000 Landkreis	Rostock

DE	2242-401 Mecklenburgische	Schweiz	und		
Kummerower	See

43.600 Mecklenburgische	Seenplatte,		
Landkreis	Rostock

DE	2243-401 Wald	bei	Grammentin 720 Mecklenburgische	Seenplatte

DE	2250-471 Kleines	Haff,	Neuwarper	See	und		
Riether	Werder

29.100 Vorpommern-Greifswald

DE	2251-403 Binnendünen	und	Wälder	bei	Altwarp 1.700 Vorpommern-Greifswald

DE	2331-471 Schaalsee-Landschaft 16.800 Nordwestmecklenburg,		
Ludwigslust-Parchim

DE	2339-402 Nossentiner/Schwinzer	Heide 34.300 Ludwigslust-Parchim,	Landkreis		
Rostock,	Mecklenburgische	Seenplatte

DE	2344-401 Kuppiges	Tollensegebiet	zwischen		
Rosenow	und	Penzlin

7.700 Mecklenburgische	Seenplatte

DE	2347-401 Großes	Landgrabental,	Galenbecker	und	
Putzarer	See

14.200 Mecklenburgische	Seenplatte,		
Vorpommern-Greifswald

DE	2350-401 Ueckermünder	Heide 25.400 Vorpommern-Greifswald

DE	2437-401 Wälder	und	Feldmark	bei	Techentin-	
Mestlin

6.600 Ludwigslust-Parchim

DE	2441-401 Klocksiner	Seenkette,	Kölpin-	und		
Fleesensee

11.100 Mecklenburgische	Seenplatte

DE	2446-401 Waldlandschaft	bei	Cölpin 2.200 Mecklenburgische	Seenplatte

DE	2448-401 Brohmer	Berge 4.100 Vorpommern-Greifswald,		
Mecklenburgische	Seenplatte

DE	2450-402 Koblentzer	See 930 Vorpommern-Greifswald

DE	2530-401 Wallmoor	und	Mühlenbachniederung		
bei	Leisterförde-Schwanheide

2.300 Ludwigslust-Parchim

DE	2531-401 Schaale-Schildetal	mit	angrenzenden		
Wäldern	und	Feldmark

5.900 Ludwigslust-Parchim

DE	2533-401 Hagenower	Heide 2.900 Ludwigslust-Parchim

DE	2534-401 Feldmark	Rastow-Kraak 780 Ludwigslust-Parchim

DE	2534-402 Feldmark	Wöbbelin-Fahrbinde 1.300 Ludwigslust-Parchim

DE	2535-402 Lewitz 16.500 Ludwigslust-Parchim

DE	2539-401 Plauer	Stadtwald 310 Ludwigslust-Parchim

DE	2547-471 Feldberger	Seenlandschaft	und	Teile	des	
Woldegker	Hügellands

17.000 Mecklenburgische	Seenplatte,		
Vorpommern-Greifswald

DE	2549-471 Mittleres	Ueckertal 770 Vorpommern-Greifswald

DE	2550-401 Caselower	Heide 2.000 Vorpommern-Greifswald

DE	2633-401 Feldmark	Strohkirchen 760 Ludwigslust-Parchim

DE	2635-401 Ludwigsluster-Grabower	Heide 610 Ludwigslust-Parchim

DE	2638-471 Elde-Gehlsbachtal	und	Quaßliner	Moor 860 Ludwigslust-Parchim

DE	2639-471 Retzower	Heide 700 Ludwigslust-Parchim

DE	2640-401 Feldmark	Massow-Wendisch	Priborn-
Satow

7.500 Mecklenburgische	Seenplatte,		
Ludwigslust-Parchim

DE	2642-401 Müritz-Seenland	und	Neustrelitzer		
Kleinseenplatte

45.900 Mecklenburgische	Seenplatte

DE	2645-402 Wald-	und	Seenlandschaft	Lieps-Serrahn 21.300 Mecklenburgische	Seenplatte

DE	2651-471 Randowtal 1.200 Vorpommern-Greifswald

DE	2732-473 Mecklenburgisches	Elbetal 28.600 Ludwigslust-Parchim

DE	2733-401 Lübtheener	Heide 6.400 Ludwigslust-Parchim
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Vogelart Lebensraumelemente [siehe Vorbemerkung]

dt. Name wiss. Name Brutvogel Zug-, Rastvogel, Überwinterer
„Heidelerche Lullula arborea trockene	Randbereiche	und	Lichtungen	(ein-

schließlich	Schneisen	und	Kahlschlägen)	von	
Kiefernwäldern	mit	lückiger	und	überwiegend	
niedriger	Vegetation	(insbesondere	Zwerg-
strauchheiden	und	Sandmagerrasen,	aber	auch	
trockene	Gras-	oder	Staudenfluren	oder	ähnli-
che	Flächen,	Wegränder	und	Säume	im	Über-
gang	zwischen	Wald	und	Offenland)“

Gebietsnummer Gebietsname ca.	Größe	[ha] Landkreis/kreisfreie	Stadt

DE	2734-401 Feldmark	Eldena	bei	Grabow 960 Ludwigslust-Parchim

DE	2736-471 Feldmark	Stolpe-Karrenzin-Dambeck-
Werle

13.800 Ludwigslust-Parchim

DE	2741-401 Buchholzer-Krümmeler	Heide 3.700 Mecklenburgische	Seenplatte “

“

b)	 Die	Tabellen	der	maßgeblichen	Gebietsbestandteile	wer-
den	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nach	 der	 Tabelle	 für	 das	 Gebiet	 DE	 1747-402	
Greifswalder	Bodden	und	südlicher	Strelasund	wird	
folgende	Tabelle	eingefügt:

„DE 1848-401 Waldgebiet bei Karlshagen

Maßgebliche Gebietsbestandteile

Vogelart Lebensraumelemente [siehe Vorbemerkung]

dt. Name wiss. Name Brutvogel Zug-, Rastvogel, Überwinterer
Rotmilan Milvus milvus möglichst	unzerschnittene	Landschaftsbereiche	

(insbesondere	im	Hinblick	auf	Hochspannungs-
leitungen	und	Windkraftanlagen)	mit	Laubwäl-
dern	und	Laub-Nadel-Mischwäldern	mit	Altbe-
ständen	und	Altbäumen	insbesondere	im	Wald-
randbereich	sowie	einem	störungsarmen	Hor-
stumfeld,	ersatzweise	auch	Feldgehölze	und	
Baumreihen	(Bruthabitat)	

Schwarz-
specht

Dryocopus
martius

größere,	vorzugsweise	zusammenhängende	
Laub-,	Nadel-	und	Mischwälder	mit	ausrei-
chend	hohen	Anteilen	an	Altbeständen	und	
Totholz	

Seeadler Haliaeetus  
albicilla

möglichst	unzerschnittene	Landschaftsbereiche	
(insbesondere	im	Hinblick	auf	Hochspannungs-
leitungen	und	Windkraftanlagen)	mit	störungs-
armen	Wäldern	(vorzugsweise	Laub-	und	Laub-
Nadel-Mischwälder,	ersatzweise	Feldgehölze)	
mit	ausreichend	hohen	Anteilen	an	Altbestän-
den	als	Bruthabitat	

bb)	 In	 der	 Tabelle	 DE	 1949-401	 Peenestrom	 und	 Ach	-
terwasser	wird	nach	der	Tabellenzeile	für	die	Vogelart	
Gänsesäger	folgende	Tabellenzeile	eingefügt:
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Vogelart Lebensraumelemente [siehe Vorbemerkung]

dt. Name wiss. Name Brutvogel Zug-, Rastvogel, Überwinterer
„Rohrdommel Botaurus stellaris -	 	breite,	störungsarme	und	weitgehend	unge-

nutzte	Verlandungszonen	mit	Deckung	bie-
tender	Vegetation	(insbesondere	Alt-Schilf-	
und/oder	typhabestimmte	Röhrichte),	

-	 	in	Verbindung	mit	störungsarmen	nahrungs-
reichen	Flachwasserbereichen	an	der	Bod-
denküste,	an	Seen,	Torfstichen,	Fischtei-
chen,	Flüssen,	offenen	Wassergräben	oder	
in	renaturierten	Poldern“	

cc)	 In	 der	 Tabelle	 DE	 1949-401	 Peenestrom	 und	Ach	-
terwasser	wird	nach	der	Tabellenzeile	für	die	Vogelart	
Reiherente	folgende	Tabellenzeile	eingefügt:

dd)	 In	der	Tabelle	DE	2235-402	Schweriner	Seen	werden	
in	der	Tabellenzeile	für	die	Vogelart	Kranich	 in	der	
Spalte	 Zug-,	 Rastvogel,	 Überwinterer	 die	 Wörter	
„große	unzerschnittene	und	möglichst	störungsarme	
landwirtschaftlich	 genutzte	 Flächen	 als	 Nah		rungs	-
habitat“	eingefügt.

2.	 Die	Anlage	2	(Übersichtskarte	gemäß	§	2	Absatz	1)	wird	durch	
die	als	Anhang	dieser	Verordnung	beigefügte	Übersichtskarte	
ersetzt.

3.	 Die	Anlage	3	wird	wie	folgt	gefasst:

„Anlage 3

Hinterlegungsstellen für die Detailkarten gemäß § 2 Absatz 2

Landkreise/Kreisfreie	Städte

Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister
Neuer	Markt	1
18055	Rostock,

Landeshauptstadt Schwerin
Die Oberbürgermeisterin
Am	Packhof	2	–	6	
19053	Schwerin,

Landkreis Ludwigslust-Parchim
Der Landrat	
Putlitzer	Straße	25	
19370	Parchim,	

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Der Landrat	
Platanenstraße	43	
17033	Neubrandenburg,	

Landkreis Nordwestmecklenburg
Die Landrätin
Rostocker	Straße	76	
23970	Wismar,	

Landkreis Rostock 
Der Landrat
Am	Wall	3	–	5	
18273	Güstrow,	

Landkreis Vorpommern-Greifswald
Die Landrätin	
Feldstraße	85a	
17489	Greifswald,	

Landkreis Vorpommern-Rügen
Der Landrat
Carl-Heydemann-Ring	67
18437	Stralsund,

Anlage
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Landesbehörden

Staatliches Amt für Landwirtschaft und  
Umwelt Mecklenburgische Seenplatte	
Neustrelitzer	Straße	120	
17033	Neubrandenburg,

Staatliches Amt für Landwirtschaft und  
Umwelt Mittleres Mecklenburg
Erich-Schlesinger-Straße	35
18059	Rostock,

Staatliches Amt für Landwirtschaft und  
Umwelt Vorpommern
Badenstraße	18
18439	Stralsund,

Staatliches Amt für Landwirtschaft und  
Umwelt Westmecklenburg
Bleicherufer	13
19053	Schwerin,	

Nationalparkamt Müritz
Schloßplatz	3
17237	Hohenzieritz,	

Nationalparkamt Vorpommern
Im	Forst	5
18375	Born,

Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe
Wittenburger	Chaussee	13
19246	Zarrentin,

Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen
Circus	1
18581	Putbus	“

4.	 a)	 	Die	 nachstehend	 angeführten	 Detailkarten	 gemäß	 §	 2	
Absatz	2	und	den	§§	3	und	6	werden	für	die	nachfolgend	
angeführten	Europäischen	Vogelschutzgebiete	durch	neue	
Detailkarten	ersetzt:

EU-Nr. Gebietsname auszutauschendes
Kartenblatt	der	
VSGLVO	M-V	2011

Austauschblatt	dieser		
Änderungsverordnung

DE	1343-401 Plantagenetgrund 10/10 10/10	(Datensatz	2014)

DE	1446-401 Binnenbodden	von	Rügen 2/9
3/9

2/9	(Datensatz	2014)
3/9	(Datensatz	2014)

DE	1542-401 Vorpommersche	Boddenlandschaft	
und	nördlicher	Strelasund

5/36
11/36
31/36

5/36	(Datensatz	2014)
11/36	(Datensatz	2014)
31/36	(Datensatz	2014)

DE	1649-401 Westliche	Pommersche	Bucht	 24/26 24/26	(Datensatz	2014)

DE	1747-402 Greifswalder	Bodden
und	südlicher	Strelasund

3/25
13/25
14/25
18/25
22/25
24/25

3/25	(Datensatz	2015)
13/25	(Datensatz	2014)
14/25	(Datensatz	2014)
18/25	(Datensatz	2014)
22/25	(Datensatz	2014)
24/25	(Datensatz	2014)

DE	1934-401 Wismarbucht	und	Salzhaff 7/14
10/14
11/14

7/14	(Datensatz	2014)
10/14	(Datensatz	2014)
11/14	(Datensatz	2014)
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EU-Nr. Gebietsname auszutauschendes
Kartenblatt	der	
VSGLVO	M-V	2011

Austauschblatt	dieser		
Änderungsverordnung

DE	1941-401 Recknitz-	und	Trebeltal	mit	Seitentä-
lern	und	Feldmark

6/17
11/17
12/17
14/17
15/17
16/17

6/17	(Datensatz	2014)
11/17	(Datensatz	2014)
12/17	(Datensatz	2014)
14/17	(Datensatz	2014)	
15/17	(Datensatz	2014)
16/17	(Datensatz	2014)

DE	1946-401 Eldena	bei	Greifswald 1/2 1/2	(	Datensatz	2014)	

DE	1949-401 Peenestrom	und	Achterwasser	 1/8 1/8	(Datensatz	2014)

DE	2147-401 Peenetallandschaft 1/12 1/12	(Datensatz	2014)	

DE	2233-401 Stepenitz-Poischower	Mühlenbach-
Radegast-Maurine	

4/5 4/5	(Datensatz	2014)

DE	2235-402 Schweriner	Seen 1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

1/8	(Datensatz	2014)
2/8	(Datensatz	2014)
3/8	(Datensatz	2014)
4/8	(Datensatz	2014)
5/8	(Datensatz	2014)	
6/8	(Datensatz	2014)
7/8	(Datensatz	2014)
8/8	(Datensatz	2014)

DE	2242-401 Mecklenburgische	Schweiz	und	
Kummerower	See

4/17
9/17
11/17

4/17	(Datensatz	2014)
9/17	(Datensatz	2014)
11/17	(Datensatz	2014)

DE	2331-471 Schaalsee-Landschaft 1/7
2/7
3/7
4/7
6/7
7/7

1/7	(Datensatz	2014)
2/7	(Datensatz	2014)
3/7	(Datensatz	2014)
4/7	(Datensatz	2014)
6/7	(Datensatz	2014)
7/7	(Datensatz	2014)

DE	2339-402 Nossentiner/Schwinzer	Heide	 11/12 11/12	(Datensatz	2014)

DE	2347-401 Großes	Landgrabental,	Galenbecker	
und	Putzarer	See	

6/8 6/8	(Datensatz	2014)

DE	2350-401 Ueckermünder	Heide	 6/8 6/8	(Datensatz	2014)

DE	2437-401 Wälder	und	Feldmark	bei	Techentin-
Mestlin

1/3
3/3

1/3	(Datensatz	2014)
3/3	(Datensatz	2014)

DE	2441-401 Klocksiner	Seenkette,	Kölpin-	und	
Fleesensee	

2/7 2/7	(Datensatz	2014)

DE	2530-401 Wallmoor	und	Mühlenbachniederung	
bei	Leisterförde-Schwanheide	

1/2
2/2

1/2	(Datensatz	2014)
2/2	(Datensatz	2014)

DE	2534-401 Feldmark	Rastow-Kraak	 1/1 1/1	(Datensatz	2014)
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EU-Nr. Gebietsname auszutauschendes
Kartenblatt	der	
VSGLVO	M-V	2011

Austauschblatt	dieser		
Änderungsverordnung

DE	2534-402 Feldmark	Wöbbelin-Fahrbinde	 1/1 1/1	(Datensatz	2014)

DE	2732-473 Mecklenburgisches	Elbetal 2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
8/14
9/14
10/14
11/14

2/14	(Datensatz	2014)
3/14	(Datensatz	2014)
4/14	(Datensatz	2014)
5/14	(Datensatz	2014)
6/14	(Datensatz	2014)
8/14	(Datensatz	2014)
9/14	(Datensatz	2014)
10/14	(Datensatz	2014)
11/14	(Datensatz	2014)

DE	2733-401 Lübtheener	Heide 1/2 1/2	(Datensatz	2014)	

b)	 Für	 das	Europäische	Vogelschutzgebiet	 „Waldgebiet	 bei	
Karlshagen“	 (DE	 1848-401)	 wird	 das	 Kartenblatt	 1/1	
(Datensatz	2015)	eingefügt.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	6.	August	2015

 Der Ministerpräsident Der Minister für Landwirtschaft, 
 Erwin Sellering Umwelt und Verbraucherschutz 
  Dr. Till Backhaus
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